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Mitglieder-Info Nr. 20/2006 
 
Rechtsprechung zur Anrechnung von Kindergeld bei 
Grundsicherungsleistungen 
hier: Beschluss des Landessozialgerichtes Niedersachsen-Bremen vom 

20.04.2006 
 
Mitglieder-Info Nr. 30/2004 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in dem Rechtstreit begehrte die Klägerin von der für die Gewährung von Grundsiche-
rungsleistungen nach dem Grundsicherungsgesetz zuständigen Behörde eine Leis-
tung ohne Anrechnung des an die Mutter der Klägerin gezahlten Kindergeldes. Die 
Klägerin ist volljährig. 
 
Das Sozialgericht hatte den angefochtenen ablehnenden Bescheid aufgehoben und 
die beklagte Behörde verurteilt, Leistungen der Grundsicherung ohne Anrechnung 
des Kindergeldes zu bewilligen. Das Landessozialgericht hat die Berufung gegen 
dieses Urteil zurückgewiesen. Die Begründung entnehmen Sie bitte dem beigefüg-
ten Urteilstext. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und 
Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, 
Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales 
Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


